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StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat SRT
A 20 - Kämmerei/Kasse Sitzungsvorlagen - Nr.:

2018/0341
Beschlussvorlage

vom 04.10.2018

öffentliche Sitzung

Benehmensherstellung zur Festsetzung der Regionsumlage für das 
Haushaltsjahr 2019

Beratungsreihenfolge
Datum Gremium
11.10.2018 Städteregionstag
29.11.2018 Städteregionsausschuss
13.12.2018 Städteregionstag

Beschlussvorschlag:

A) Beschlussvorschlag für den Städteregionstag am 11.10.2018:
 
Der Städteregionstag nimmt die Stellungnahmen der regionsangehörigen Städte und 
Gemeinden zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, zur Sitzung des Städteregi-
onstages am 13.12.2018 eine Bewertung mit einer Beschlussvorlage vorzubereiten, 
im Rahmen derer über die Einwendungen beschlossen wird (§ 55 Abs. 2 Satz 3 KrO).
 
B) Beschlussvorschlag für den Städteregionstag am 13.12.2018:
 
Der Städteregionstag trifft folgende Entscheidungen:
 
1) Er ……
 
2) Er ……
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Sachlage:

Ausgangssituation:
 
Im Rahmen der Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements trat 
im September 2012 das Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer 
Umlagen (Umlagegenehmigungsgesetz – UmlGenehmG) in Kraft.
 
Aus Art. 1 UmlGenehmG resultiert, dass der Haushaltsaufstellung gemäß § 55 Kreis-
ordnung NRW (KrO NRW) ein Benehmensverfahren mit den regionsangehörigen 
Kommunen zur Festsetzung der Regionsumlage vorgeschaltet ist.
 
Das Verfahren ist sechs Wochen vor der Aufstellung des Entwurfes der Haushalts-
satzung einzuleiten und soll den kreis-/regionsangehörigen Kommunen eine früh-
zeitige Beteiligung noch während der Planungsphase zur Aufstellung des Haushalts-
entwurfes des Kreises/ der Städteregion Aachen bieten. Gegenstand der Beneh-
mensherstellung ist dabei ausschließlich die Bestimmung des Umlagesatzes der Re-
gionsumlage und nicht die Haushaltsplanung insgesamt.
 
Das verbindlich durchzuführende Benehmensverfahren wurde mit der Übersendung 
der Eckdaten zur Gestaltung des Haushaltsentwurfes 2019 am 01.08.2018 sowie 
einer gemeinsamen Besprechung mit dem OB und der Bürgermeisterin / den Bür-
germeistern (BM-Konferenz) am 28.08.2018 eingeleitet. Das Eckdatenpapier ist die-
ser Vorlage als Anlage 11 beigefügt. Da nach dem 01.08.2018, aber vor der BM-
Konferenz vom Land die Orientierungsdaten hinsichtlich der Steigerung der Umla-
gegrundlagen (Regionsumlage und Landschaftsumlage) für die mittelfristige Haus-
haltsplanung 2020ff. vorgelegt wurden, erfolgte zur Besprechung am 28.08.2018 
eine entsprechende Aktualisierung der Eckdaten für die Jahre 2020 bis 2022 (Anlage 
12).
Im Vorfeld der BM-Konferenz hatten die Kämmerer der ra. Kommunen eine gemein-
same Stellungnahme erarbeitet (Anlage 13), die im Rahmen der BM-Konferenz ein-
vernehmlich beschlossen wurde und als einheitliche Grundlage für die Stellungnah-
men der ra. Kommunen dienen sollte. 
Die Frist zur Einreichung der Stellungnahmen der regionsangehörigen Kommunen 
lief aufgrund einer gewährten Fristverlängerung bis zum 21.09.2018.
 
 
Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte haben in der Zeit vom 01.08.2018 bis 
21.09.2018 die regionsangehörigen Kommunen ihre Stellungnahme abgegeben:
 
 
● Stadt Alsdorf, Stellungnahme vom 20.09.2018 (Anlage 1)
 
● Stadt Baesweiler, Stellungnahme vom 19.09.2018 (Anlage 2)

http://allriswebclient010.regioit.de/ai/si010_j.asp?YY=2017&MM=09&DD=07
http://allriswebclient010.regioit.de/ai/si010_j.asp?YY=2017&MM=10&DD=20
http://allriswebclient010.regioit.de/ai/si010_j.asp?YY=2017&MM=09&DD=07
http://allriswebclient010.regioit.de/ai/si010_j.asp?YY=2017&MM=10&DD=20
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● Stadt Eschweiler, Stellungnahme vom 19.09.2018 (Anlage 3)
 
● Stadt Herzogenrath, Stellungnahme vom 07.09.2018 (Anlage 4)
 
● Stadt Monschau, Stellungnahme vom 05.09.2018 (Anlage 5)
 
● Gemeinde Roetgen, Stellungnahme vom 17.09.2018 (Anlage 6)
 
● Gemeinde Simmerath, Stellungnahme vom 20.09.2018 (Anlage 7)
 
● Stadt Stolberg, Stellungnahme vom 18.09.2018 (Anlage 8)
 
● Stadt Würselen, Stellungnahme vom 18.09.2018 (Anlage 9)
 
● Stadt Aachen, Stellungnahme vom 21.09.2018 (Anlage 10)
 
   
Alle vorgelegten Stellungnahmen der ra. Kommunen sind dieser Sitzungsvorlage als 
Anlagen 1 bis 10 beigefügt.
 
 
Zulässigkeit der Einwendungen:
 
Die Beteiligungsrechte der regionsangehörigen Kommunen bei der Aufstellung der 
Haushaltssatzung der Städteregion Aachen resultieren aus § 55 KrO NRW. 
 
§ 55 KrO NRW hat folgenden Wortlaut:
 
„Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden
 
(1) Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt im Benehmen mit den kreisangehörigen 
Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der 
Haushaltssatzung einzuleiten.
 
(2) Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmens-
herstellung werden dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssat-
zung mit ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gele-
genheit zur Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der 
Kreistag in öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und 
dessen Begründung mit.“
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Die im Rahmen der Benehmensherstellung eingegangenen Stellungnahmen der regi-
onsangehörigen Kommunen sind als Einwendungen im Sinne des § 55 Abs. 2 KrO zu 
werten und dem Städteregionstag zusammen mit der Zuleitung des Entwurfs der 
Haushaltssatzung und deren Anlagen zur Kenntnis zu geben.
 
Das Benehmen ist seinem Rechtscharakter nach eine bestimmte Form der rechtli-
chen Mitwirkung an einem Verfahren. Im Unterschied zum Einvernehmen ist eine 
Entscheidung, die im Benehmen mit einer anderen Stelle, hier den regionsangehöri-
gen Kommunen, zu treffen ist, nicht zwingend mit dem Einverständnis dieser zu 
fällen. Vielmehr kann von den Äußerungen der regionsangehörigen Kommunen aus 
sachlichen Gründen abgewichen werden.
  
Gegen die Zulässigkeit der Einwendungen gem. § 55 KrO NRW bestehen keine Be-
denken.
 
 
Herstellung des Benehmens durch die städteregionsangehörigen Kommunen:
 
Die Städte und Gemeinden Aachen, Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, 
Monschau, Simmerath und Stolberg stellen das Benehmen hinsichtlich des von der 
Städteregion Aachen in ihren Eckpunkten zum Haushalt 2019 mitgeteilten Umlage-
satzes für die allgemeine Städteregionsumlage gemäß § 55 KrO NRW in Höhe von 
41,3031%, verbunden mit Bedingungen / Erwartungen, her.

Die dabei erhobenen Forderungen, die sich auf konkrete Veränderungen der Ent-
wurfsansätze bezogen, nämlich

a) Einbeziehung von Erkenntnissen hinsichtlich einer möglichen Senkung der 
Landschaftsumlage in die Planung und

b) Reduzierung des Umlagebedarfs durch den Einsatz eines bestimmten Teils 
der Mittel aus der Ausgleichsrücklage

 sind im vorliegenden Haushaltsentwurf 2019 berücksichtigt.

Zu a)
Die Verwaltung des LVR hat in der Vorlage für die Verabschiedung des Haushalts in 
der Landschaftsversammlung am 08.10.2018 einen Umlagesatz von 14,43% für 
2019 sowie von 15,9% für die Jahre 2020 bis 2022 vorgeschlagen. Die daraus resul-
tierende Verbesserung gegenüber dem bisher in den Eckdaten vorgesehenen Umla-
gesatz von 14,7% für 2019 wurde im Haushaltsentwurf der Städteregion berücksich-
tigt.
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Zu b)
Im Haushaltsentwurf wurde der geforderte Anteil von 3.194.397 € aus der Aus-
gleichsrücklage berücksichtigt, in dieser Höhe wird ein Fehlbedarf für 2019 veran-
schlagt, der aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden soll.

Insgesamt ergibt sich damit eine Senkung des Allgemeinen Umlagesatzes im vorlie-
genden Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 von 41,3031% laut Eckdatenpapier auf 
nunmehr 40,3862%.
Die differenzierte Umlage der Stadt Aachen für das Jahr 2019 sinkt von 36,1787% 
laut Eckdatenpapier auf 35,8795% im vorliegenden Haushaltsentwurf.

 
Die Stadt Würselen sowie die Gemeinde Roetgen stellen das Benehmen hinsichtlich 
des vorgenannten Umlagesatzes in Höhe von 41,3031% nicht her.
 
Die von der Regionsumlage-Mehrbelastung für das Jugendamt betroffenen Städte 
und Gemeinden Baesweiler, Monschau und Simmerath stellen das Benehmen hin-
sichtlich des Umlagesatzes in Höhe von 24,3367% her. Die Gemeinde Roetgen lehnt 
die positive Beschlussvorlage insgesamt ab, so dass auch das Benehmen für die 
Mehrbelastung nicht hergestellt wird.
 
Die von der Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV betroffenen Städte und Gemein-
den Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Simmerath und Wür-
selen stellen das Benehmen hinsichtlich des jeweiligen individuellen Umlagebetrages 
bzw. Umlagesatzes her.
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass im vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 
2019 die zwischenzeitlich vom Zweckverband AVV mitgeteilten neuen Umlage-
schlüssel auf Basis des Fahrplans Sommer 2018 berücksichtigt wurden (diese lagen 
zur Benehmensherstellung noch nicht vor, worauf ausdrücklich hingewiesen wurde) 
und zu Verschiebungen der Umlagebelastungen der Kommunen untereinander füh-
ren. Der zu verteilende Gesamtbetrag für 2019 von 13.730.000 € ist unverändert.
 
Die Gemeinde Roetgen lehnt die positive Beschlussvorlage insgesamt ab, so dass 
auch das Benehmen für die Mehrbelastung nicht hergestellt wird.

Die Stadt Aachen stellt das Benehmen für die differenzierte Regionsumlage her.
 
 
Zusammenfassung der Einwendungen der regionsangehörigen Kommunen (Ziff. 1 
bis 5 entnommen aus dem gemeinsamen Papier der Kämmerer, das Grundlage für 
die Stellungnahmen war):
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1. Einsatz von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage
Einsatz der absehbar zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage (mindes-
tens 3,1 Mio. € ggfs. zzgl. Haushaltsverbesserungen des lfd. Haushaltsjahres 
und 1,9 Mio. € Rücklage für Personalaufwendungen).

 
2. Berücksichtigung von Verbesserungen, insbesondere einer möglichen Sen-

kung des Umlagesatzes durch den LVR 
Berücksichtigung absehbarer Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres 
und in der Haushaltsplanung, insbesondere die Anpassung der Landschafts-
verbandsumlage auf der Grundlage der neuen Umlagegrundlagen.

 
3. Einführung einer differenziertzen Umlage Stadt Aachen

Die ra. Kommunen begrüßen die Einführung einer differenzierten Umlage für 
die Stadt Aachen. Sie sehen darin eine große Chance, die andauernden und 
die die Entwicklung der Städteregion hemmenden Finanzdiskussionen zu be-
enden.

4. Beteiligung der Altkreiskommunen an der Festlegung der Verteilschlüssel für 
die Zuordnung zu Stadt Aachen bzw. Altkreis 
Es wird für zwingend erforderlich gehalten, die Altkreiskommunen bei der 
Festlegung der Abrechnungsschlüssel und Ausgleichsparameter für die diffe-
renzierte Umlage im Detail zu beteiligen. Die Begleitung durch die GPA sollte 
geprüft werden. Darüber hinaus sollen die Regelungen rückwirkend – wie ver-
einbart – auch für die Spitzabrechnung 2017 gelten.

 
5. Kein weiterer Aufgabenzuwachs mit den damit verbundenen Personal- und 

Sachkosten
Die ra. Kommunen sehen aufgrund der sich abzeichnenden negativen Verän-
derungen der Wirtschaftsentwicklung die Notwendigkeit des Einhalts des 
fortschreitenden Aufgabenzuwachses und der damit ansteigenden Personal-
kosten bei der Städteregion.

 
6. Freiwilliges HSK und Auflistung neuer bzw. nichtpflichtiger  Aufgaben

Von der Stadt Würselen werden folgende weiteren Forderungen aufgestellt:

-     Die Städteregion soll sich zur nachhaltigen Konsolidierung freiwillig den 
aufsichtsbehördlichen Regelungen für die Erstellung von Haushaltssiche-
rungskonzepten unterwerfen

- Vorlage einer Auflistung der ergebniswirksamen neuen Aufgaben und de-
ren Auswirkungen

- Vorlage einer Auflistung der ergebniswirksamen nichtpflichtigen Aufwen-
dungen
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Bewertung der Einwendungen:

 
Die Würdigung der vorgebrachten Anregungen und Bedenken wird im Wege des Be-
ratungsverfahrens zum Haushalt 2019 von der Verwaltung im Rahmen eines Be-
schlussvorschlages für den Städteregionstag am 13.12.2018 mit einer Ergänzungs-
vorlage eingebracht. Die Forderungen zu Ziff. 1 und 2 sind im vorliegenden Haus-
haltsentwurf 2019 bereits umgesetzt.
 
 
 
Rechtslage:
Gemäß § 26 Abs. 1 Satz 2 Buchst. g) Kreisordnung NRW ist der Städteregionstag für 
den Erlass der Haushaltssatzung zuständig.
 
Die im Rahmen der Benehmensherstellung eingegangenen Stellungnahmen der regi-
onsangehörigen Kommunen sind als Einwendungen im Sinne des § 55 Abs. 2 KrO zu 
werten und dem Städteregionstag zusammen mit der Zuleitung des Entwurfes der 
Haushaltssatzung und deren Anlagen zur Kenntnis zu geben.
 
Im Auftrag
gez.: Jansen

Anlagen:
Stellungnahme der Stadt Alsdorf vom 20.09.2018 (Anlage 1)
Stellungnahme der Stadt Baesweiler vom 19.09.2018 (Anlage 2)
Stellungnahme der Stadt Eschweiler vom  9.09.2018 (Anlage 3)
Stellungnahme der Stadt Herzogenrath vom 07.09.2018 (Anlage 4)
Stellungnahme der Stadt Monschau vom 05.09.2018 (Anlage 5)
Stellungnahme der Gemeinde Roetgen vom 17.09.2018 (Anlage 6)
Stellungnahme der Gemeinde Simmerath vom 20.09.2018 (Anlage 7)
Stellungnahme der Stadt Stolberg vom 18.09.2018 (Anlage 8)
Stellungnahme der Stadt Würselen vom 18.09.2018 (Anlage 9)
Stellungnahme der Stadt Aachen vom 21.09.2018 (Anlage 10)
Eckdatenpapier zur Benehmensherstellung vom 01.08.2018 (Anlage 11)
Anpassung Eckdatenpapier in der mittelfr. Planung 2020 bis 2022 (Anlage 12)
Vorbereitende Stellungnahme der Kämmerer vom 21.08.2018 (Anlage 13)

http://allriswebclient010.regioit.de/ai/si010_j.asp?YY=2017&MM=12&DD=14
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

x

Investive 

Auswirkungen

Ansatz

2018

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

2018

Ansatz 

2019 ff.

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

2019 ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 

Auswirkungen

Ansatz

2018

Fortgeschriebe

ner Ansatz 

2018

Ansatz 2019 

ff.

Fortgeschriebe

-ner Ansatz 

2019 ff.

Folgekos-

ten (alt)

Folgekos-

ten (neu)

Ertrag 17.022.000 17.022.000 60.836.300 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
181.981.700 181.981.700 580.098.300 524.426.100 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 164.959.700 164.959.700 519.262.000 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 - 5.164.100

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden
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Erläuterungen:

Veranlassung / Rechtslage

Mit dem vom Landtag des Landes NRW am 18.09.2012 verabschiedeten „Gesetz über die 

Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen“ (Umlagegenehmigungsgesetz – UmlGenehmG 

NRW) wurden die Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden in § 55 der KrO NRW neu 

geregelt. Nach der Neufassung lautet diese Bestimmung nunmehr wie folgt:

(1) Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. 

Das Benehmen ist 6 Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten.

(2) Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung 

werden dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit ihren 

Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gelegenheit zur Anhörung zu 

geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung. 

Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung mit. 

Dies gilt analog für die Städteregion im Rahmen der Festsetzung der Städteregionsumlage im 

Städteregionshaushalt.

 

Gegenstand der Benehmensherstellung ist hierbei nicht die Festsetzung der Kreisumlage durch 

Bescheid im Einzelfall, sondern die Bestimmung des Umlagesatzes für die Kreis- bzw. 

Regionsumlage.

Die Frage, ob die Stellungnahme der Stadt im Benehmensverfahren in die Zuständigkeit des 

Oberbürgermeisters oder in die des Rates bzw. Finanzausschusses fällt, ist gesetzlich nicht geregelt. 

In Übereinstimmung mit der hierzu bisher vorliegenden Literatur geht die Verwaltung weiterhin davon 

aus, dass es sich um ein einfaches Geschäft der laufenden Verwaltung handelt. Wegen der 

erheblichen Bedeutung der Regionsumlage für den städtischen Haushalt ist die Verwaltung gleichwohl 

der Auffassung, dass eine Unterrichtung der politischen Gremien, d.h. Finanzausschuss und Rat der 

Stadt, erfolgen sollte. 

Einleitung des Verfahrens 

Mit Schreiben vom 01.08.2018 hat die Städteregion ein Eckdatenpapier zum Haushaltsentwurf 2019 

übermittelt (vergl. Anlage 1) und damit das Verfahren der Benehmensherstellung nach § 55 KrO 

eingeleitet. Mit diesem Anschreiben wird den regionsangehörigen Kommunen zunächst bis zum 

14.09.2018 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben – mit neuem Schreiben (Mail vom 17.08.2018) 

wird diese Frist mit Blick auf die Sitzungstermine in den betroffenen Kommunen bis zum 21.09.2018 

verlängert. 



Vorlage Dez II/0026/WP17 der Stadt Aachen                                                            Ausdruck vom: 13.09.2018 Seite: 4/9

In der Bürgermeisterkonferenz am 28.08.2018 wurden die wesentlichen Daten des 

Haushaltsentwurfes für das Jahr 2019 vom Städteregionsrat und Städteregionskämmerer vorgestellt 

(vergl. Anlage 2). Dabei hat die Städteregion infolge veränderter Planungsdaten (Orientierungsdaten 

für die Fortschreibung der Umlagegrundlagen) für die Haushaltsjahre 2020 – 2022 geänderte 

Umlagesätze sowie danach angepasste Planansätze für die Regionsumlage mitgeteilt.    

Wesentliche Neuerung ab dem Haushalt 2019: Differenzierte Regionsumlage für die Stadt 

Aachen

Bereits im Rahmen der Benehmensherstellung für das Hauhaltsjahr 2018 wurde darauf hingewiesen,  

dass ab dem Haushaltsjahr 2019 eine Änderung der bisherigen Finanzregelung zwischen der Stadt 

Aachen und den ehemaligen Kreiskommunen angestrebt wird. 

Als Ergebnis der hierzu geführten Gespräche hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Schreiben vom 03.05.2018 die Festsetzung einer 

differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen entsprechend der Regelung des 

§ 56 Abs. 4 der KrO vorgeschlagen. Kernstück dieser Neuerung ist letztlich, dass die Stadt Aachen 

jährlich zunächst eine – den vorstehenden gesetzlichen Regelungen entsprechende – Umlage als 

Abschlag zahlt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist eine Spitzabrechnung der tatsächlichen 

Nettoaufwendungen vorgesehen. Über- und Unterzahlungen der Stadt Aachen sollen anschließend 

erstattet oder ausgeglichen werden. Auf diesem Weg würden auch die in den letzten Jahren auf den 

ersten Blick nicht nachvollziehbaren hohen Ausgleichszahlungen, die im städteregionalen Haushalt 

wiederum für alle regionsangehörigen Kommunen umlagerelevant einzuplanen waren, entfallen.

Das Ministerium weist darauf hin, dass die Diskussion über die durchaus komplexen Einzelheiten 

dieser Neuregelung noch immer nicht abgeschlossen ist. Gleichwohl begrüßt die Verwaltung, dass mit 

diesem Vorschlag ein gesetzlich getragenes Modell zur Abrechnung der städtischen Mehrbelastungen 

in der Städteregion zur Umsetzung angeregt wird. In Übereinstimmung mit der Städteregion wird aus 

Sicht der Stadt Aachen hierbei zunächst darauf zu achten sein, dass zur Sicherstellung der allseitigen 

Belastungsneutralität eine jährliche Verpflichtung  zur Spitzabrechnung und Ausgleichszahlung 

vereinbart wird (das Gesetz sieht hierzu lediglich eine „Kann-Regelung“ vor). Sofern sich zur Sache 

neue Erkenntnisse ergeben, wird die Verwaltung hierüber berichten. 

Das Modell der differenzierten Regionsumlage wird einvernehmlich befürwortet und so auch allseits in 

den jeweiligen Vorlagen zur Benehmensherstellung aufgegriffen werden. Allerdings werden daneben 

weitergehende Forderungen erhoben.

„Die Einführung einer differenzierten Umlage für die Stadt Aachen wird begrüßt. Es wird erwartet, 

dass die Kämmerer aller städteregionsangehörigen Kommunen bei der Festlegung der 

Abrechnungsschlüssel und Ausgleichsparameter für die differenzierte Umlage im Detail beteiligt 

werden. Die Überprüfung soll bis zum 30.06.2019 abgeschlossen sein. Darüber hinaus sind die 

festgelegten Abrechnungsschlüssel/-parameter – wie bereits 2015 vereinbart – rückwirkend auch ab 
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der Spitzabrechnung 2017 anzuwenden. Eine Begleitung dieses Prozesses durch die GPA NRW 

sollte geprüft werden.“

Selbstredend ist gegen eine transparente Einbeziehung aller auch aus Sicht der Verwaltung nichts 

einzuwenden. Die gemeinschaftliche Erarbeitung, der die Belastungsneutralität i.S.d. städteregionalen 

Gesetzes sichernden Parameter steht vielmehr ganz im Geiste der bisherigen Vereinbarungen. So sei 

an dieser Stelle nochmals betont, dass die seinerzeit für die Städteregion und die Stadt Aachen im 

Jahr 2015 letztlich beschlossenen Regelungen unter fortlaufender Beteiligung von politischen 

Vertretern der (Alt-)Kreisebene erarbeitet worden sind. Wie bereits in der bestehenden Vereinbarung 

aus dem Jahr 2015 geregelt, sollen die Abrechnungsschlüssel im Jahr 2018 weiter entwickelt und 

gegebenenfalls – mit Wirkung ab dem Jahr 2017 – angepasst werden. Dabei öffnet diese Klausel 

allerdings nicht die darin getroffenen Grundsatzentscheidungen hinsichtlich der Zuordnung 

zahlungsrelevanter Aufwendungen. Prüfungsgegenstand kann nur sein, ob Parameter und 

Abrechnungsschlüssel heute noch eine sachgerechte Berechnung des relevanten, zur Abrechnung 

festgelegten Aufgabenkreises ermöglichen. 

Der Nutzen einer Einbindung des GPA NRA erschließt sich hier nicht.

Zur Berechnung der nunmehr erstmals ermittelten differenzierten Regionsumlage im Einzelnen:

- Für die Stadt Aachen wurden zur Errechnung des anteiligen Umlagebedarfes (teil-) 

produktscharfe Erträge und Aufwendungen der übertragenen Aufgaben - sowie die daraus 

resultierenden Überschüsse bzw. Zuschussbedarfe ermittelt

- Dem so errechneten gesamten aufgabenbezogenen Zuschussbedarf werden die der Stadt 

Aachen zuzurechnenden allgemeinen Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen, Schul- und 

Bildungspauschale, Investitionspauschale sowie Landschaftsumlage) gegen- bzw. zugerechnet. 

Es verbleibt danach ein durch sonstige Erträge nicht gedeckter, der Stadt Aachen zuzurechnender 

Finanzbedarf der Städteregion (= differenzierter Umlagebedarf, für das Jahr 2019 in Höhe von 

168.265.757 € ermittelt)

- Anhand der gesetzlichen Umlagegrundlagen der Stadt Aachen wird hierzu der maßgebende 

Umlagesatz ermittelt (für das Jahr 2019 in Höhe von 36,1787 %)

- Aufgrund der neuen Systematik ermittelt die Städteregion folglich ab dem Jahr 2019 für die 

allgemeine Regionsumlage zwei Umlagesätze (für Stadt Aachen und für die Altkreiskommunen) – 

in der Folge auch zwei unterschiedliche Regionsumlagen

- Nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres ist zur Sicherstellung der Belastungsneutralität eine 

Spitzabrechnung der von der Stadt Aachen verursachten Nettoaufwendungen vorzunehmen; 

danach festgestellte Über- oder Unterfinanzierungen der Stadt Aachen sind durch Zahlungen 

auszugleichen 
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- In der Vergangenheit im Rahmen der Vorlagen zur Benehmensherstellung dargestellte 

Berechnungen oder Entwicklungsvergleiche (z.B. Gesamte Regionsumlage 2019 gegenüber 

Vorjahr) sind aufgrund der veränderten bzw. entfallenen Parameter in Teilen nicht mehr sinnvoll 

möglich 

Relevante Eckdaten und Haushaltseffekte

Nach den Eckdaten plant die Städteregion auf Basis der Planungsgrundlagen für das Jahr 2019 

derzeit folgende allgemeine Regionsumlagen:

Für die Altkreiskommunen

Umlagegrundlagen für 2019 Umlagesatz Regionsumlage

476.335.394 € 41,3031 % 196.741.490 €

Für die Stadt Aachen 

Umlagegrundlagen für 2019 Umlagesatz (Diff.) Regionsumlage

465.095.758 € 36,1787 % 168.265.757 €

Städteregion insgesamt (Summe Altkreis + Stadt Aachen)

941.431.152 € entfällt 365.007.247 €

Für das Vorjahr 2018 sah die Haushaltsplanung der Städteregion für die Stadt Aachen eine anteilige 

Regionsumlage in Höhe von 181.981.684 €, von der - plangemäß - allerdings eine Ausgleichszahlung 

an die Stadt Aachen in Höhe von 17.572.039 € abzuziehen ist. Es verbleibt danach eine Netto-

Regionsumlage der Stadt Aachen in der Haushaltsplanung der Städteregion für das Jahr 2018 in 

Höhe von 164.409.645 €. Für die Stadt Aachen zeigt sich somit im Haushalt der Städteregion ein 

planerischer Anstieg der Regionsumlage von 2018 nach 2019 in Höhe von 3.856.112 €.

Eine abschließende Begründung für diesen Anstieg ist den vorliegenden Unterlagen nicht zu 

entnehmen, da für die Haushaltsplanung 2018 keine produktscharfen Ansätze zum Vergleich 

vorliegen. Erkennbar ist aber, dass in der Haushaltsplanung 2019 erstmals ein stadtanteiliger Ansatz 

für die gemeinsame Leitstelle in Höhe von rd. 921 T€ aufgenommen wurde, der allerdings noch 

vertiefend zu prüfen sein wird. Zudem dürfte der geplante Anstieg der Landschaftsumlage um 

insgesamt rd. 5,5 Mio.€ für die Stadt Aachen anteilig mit rd. 2,6 Mio.€ zu Buche schlagen. 

Für die Folgejahre ab 2020 sieht die Finanzplanung der Städteregion derzeit eine weitere Anhebung 

der allgemeinen Regionsumlage in folgenden Stufen vor (die vorstehenden Ansätze für 2019 sind 

noch einmal ergänzend zum Vergleich aufgeführt):
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Jahr Differenzierte Umlage Stadt 

Aachen

Umlage Altkreis Umlage insgesamt

2019 168.265.757 € 196.741.490 € 365.007.247 €

2020 175.470.780 € 203.584.247 € 379.055.027 €

2021 180.689.440 € 205.608.060 € 386.297.500 €

2022 185.079.354 € 207.582.734 € 392.662.088 €

  

Die wesentlichen Eckdaten in Ansehung des städteregionalen Haushalts folgen insbesondere aus:

 Personal- und Versorgungsaufwendungen ( incl. Job-Center und Kitas) stellen mit insgesamt 

rd. 7,4 Mio. € den größten Anstieg in der Planung für 2019 gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 

dar. In dieser Gesamtbetrachtung beträgt der Anstieg rd. 6,5 %, ohne Job-Center und Kitas immer 

noch rd. 3,9 %. 

Damit liegen die Steigerungsraten oberhalb der aktuellen Orientierungsdaten, die eine Steigerung 

der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 3% vorsehen. Die im 

Eckdatenpapier dargestellte Erhöhung um 3% bezieht den Vergleich auf das 

Personalbewirtschaftungskonzept, das insoweit aber keine direkte Haushaltswirksamkeit entfaltet. 

Die Orientierungsdaten sehen in den Jahren 2020 – 2022 bei den Personalaufwendungen eine 

weitere Steigerung von 1% p.a. vor.

 Landschaftsumlage sieht in der Planung für das Haushaltsjahr 2019 einen Ansatz von rd. 144,1 

Mio. € und damit eine Steigerung von rd. 5,5 Mio. € (rd. 3,97%) gegenüber dem Ergebnis des 

Jahres 2018 vor. Dieser Posten stellt damit eine weitere, wesentliche Größe für die 

Regionsumlage dar. 

Der Ansatz für die Landschaftsumlage wurde auf der Grundlage der Eckdaten des LVR für den 

Haushalt 2019 gebildet. Der LVR ist dabei von geringeren Umlagegrundlagen ausgegangen als 

sich nach der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände tatsächlich ergeben. Durch 

die höheren Umlagegrundlagen erhält der LVR rd. 78 Mio. € mehr an Landschaftsumlage – 

allerdings auch ca. 6 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen als kalkuliert. Unter Berücksichtigung 

dieser Grundlagen besteht für den LVR Spielraum zur Senkung seines Umlagesatzes, der aktuell 

in Höhe von 14,70 % angesetzt ist. Eine Senkung des Umlagesatzes um 0,1 % würde für die 

Städteregion insgesamt derzeit eine Entlastung von rd. 1 Mio. € bedeuten (für die Stadt Aachen 

anteilig rd. 0,5 Mio. €). 

Die aktualisierten Orientierungsdaten sehen in den Jahren 2020 – 2022 eine jährliche Steigerung 

der Umlagegrundlagen für die Landschaftsumlage (2020: 4,29 %; 2021: 4,63 %; 2022: 3,66 %) 

vor. Bei unverändertem Umlagesatz würde dies zu einem weiteren, deutlichen Anstieg der 

Landschaftsumlage führen. Es bleibt derzeit abzuwarten, ob der LVR hierauf mit einer Anpassung 

seiner Umlagesätze im Finanzplanungszeitraum reagiert. 
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 Entlastungen im Bereich der Sozialleistungen haben sich in den zurückliegenden Jahren in 

nennenswerter Höhe aus der Bundesbeteiligung u.a. an den Kosten der Eingliederungshilfe und 

Grundsicherung ergeben. Insgesamt machen diese Effekte den erhöhten Bedarf aus der 

allgemeinen Regionsumlage aber nicht entbehrlich. 

Die Orientierungsdaten sehen für den Bereich der Sozialtransferaufwendungen in den Jahren 2020 – 

2022 eine Steigerung von 2 % p.a. als aktuelle Planungsgrundlage vor. 

 

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Aachen für das Jahr 2019

Im Jahr 2019 ist der städtische Haushalt (zunächst) uneingeschränkt von der Festsetzung der 

differenzierten Regionsumlage betroffen. Auch aufgrund der zuvor beschriebenen, neuen Systematik 

ist diese differenzierte Regionsumlage nach Ablauf des Haushaltsjahres im Wege einer 

Spitzabrechnung zu überprüfen. In Höhe einer nachgewiesenen Über- oder Unterzahlung erfolgt eine 

Ausgleichszahlung zwischen der Stadt Aachen und der Städteregion (entweder Nachzahlung der 

Stadt oder Erstattung an die Stadt). 

Für den Haushalt 2019 werden die nach den aktuellen Plangrößen der Städteregion ermittelten 

Umlagebeträge übernommen. Danach ergeben sich folgende Ansätze:

Jahr Ansatz Regionsumlage Umlagesatz

2019 168.265.757 € 36,1787 %

2020 175.470.780 € 36,2315 %

2021 180.689.440 € 35,7812 %

2022 185.079.354 € 35,3701 %

Die daraus folgenden Veränderungen für den Haushalt der Stadt Aachen im Vergleich zur bisherigen 

Haushaltsplanung liegen zwischen einer Verbesserung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von rund 

1,7 Mio. € und einer Verschlechterung von rund 4,8 Mio. € betreffend das Jahr 2021 (siehe Finanzielle 

Auswirkungen).

Bei diesen Ansätzen geht die Verwaltung davon aus, dass

 sich im Rahmen der Haushaltsberatungen der Städteregion an diesen Werten noch Änderungen 

ergeben können, die zu berücksichtigen sein werden

 wesentliche Positionen, namentlich die Landschaftsumlage sowie die Höhe der finanziellen 

Beteiligung an der gemeinsamen Leitstelle, derzeit noch nicht abschließend geklärt sind. 

Insbesondere im Hinblick auf den Finanzplanungszeitraum bleiben daher Anpassungen 

ausdrücklich vorbehalten 
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Sollten sich darüber hinaus Grundlagen ergeben, auf deren Basis eine Korrektur der letztlichen 

Zahlgrößen der mittelfristigen Planung geboten erscheint – auch in Abweichung zum städteregionalen 

Haushalt – werden diese im Rahmen der Haushaltsberatung angepasst.

Stellungnahme der Verwaltung zur Benehmensherstellung / zum Eckdatenpapier

Die Stadt Aachen stellt das Benehmen zur Höhe der differenzierten Regionsumlage 2019 bzw. des 

Umlagesatzes in Höhe von 36,1787 % her. 

Die Stadt Aachen knüpft hieran allerdings die Erwartungen, dass

 sich die Städteregion im Fortgang ihrer Haushaltsplanung an der jetzt vorgestellten 

Deckungslücke als Obergrenze für die Regionsumlage 2019 festhalten lässt. Ein beispielsweiser 

Anstieg der städtischen Umlagegrundlagen dürfte folglich nicht zu einer weiter erhöhten Umlage, 

sondern zu einem entsprechend angepassten Umlagesatz führen. 

 sich ergebende Haushaltsspielräume, insbesondere aus einer möglichen Reduzierung des 

Umlagesatzes der Landschaftsumlage, in voller Höhe umlagesenkend an die regionsangehörigen 

Kommunen weiter gegeben wird

 die Städteregion vor dem Hintergrund der weiter aufgewachsenen Personal- und 

Versorgungsaufwendungen die künftige Personalentwicklung unter die besondere Priorität der 

Aufgabenkritik und Sparsamkeit stellt

Anlage/n:

Eckdatenpapier und ergänzende Unterlagen zum Benehmensverfahren
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1. Ausgangslage 

 

1.1 Finanzsituation der StädteRegion Aachen 

Trotz Strukturkonzept und bereits vieler Jahre Haushaltskonsolidierung (z.B. 

Ökonomieprogramm, Personalbewirtschaftungskonzept) ist der Regionshaushalt insgesamt 

durch eine stete Aufwandssteigerung gekennzeichnet. Dies vor allen Dingen durch die 

erheblichen Steigerungen im Bereich der Sozialleistungen – denen allerdings inzwischen 

auch deutliche Erstattungsleistungen des Bundes gegenüberstehen - und den Zuwachs an 

neuen Aufgaben. Die direkte Abhängigkeit dieser Bereiche von externen Entscheidungen 

macht deutlich, dass eine selbstbestimmte Steuerung durch diese immer wieder 

auftretenden Fakten der Entwicklung extrem schwierig bis unmöglich ist. 

Die sachlich nachvollziehbaren, jährlich in Millionenhöhe steigenden Umlageverpflichtungen 

gegenüber dem Landschaftsverband Rheinland zur Erfüllung seiner Aufgaben belasten die 

StädteRegion Aachen zusätzlich stark. Auch hier gilt die erhebliche Einschränkung einer 

selbstbestimmten Steuerung. 

 

1.2 Jahresabschluss 2017 

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Überschuss von 12.830.895,31 € ab. Auf die 

nachfolgende Tabelle wird verwiesen: 

 

Es ist deutlich zu erkennen, dass im Verhältnis zur Planung eine Verbesserung der Erträge 

um rund 19,1 Mio. €, dagegen aber eine Verschlechterung der Aufwendungen um rund 7,0 

Mio. € sowie im Finanzergebnis eine Verbesserung von rund 768.000 € das positive 

Gesamtergebnisrechnung

lt. Haushaltsplan 
2017

lt. Jahresabschluss 
2017

Verbesserung/Ver
schlechterung

01     Steuern u. ähnliche Abgaben 14.100.000,00        12.018.655,91          2.081.344,09 -     

02  + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 469.546.475,00      472.163.780,19        2.617.305,19      

03  + Sonstige Transfererträge 10.614.775,00        11.856.296,22          1.241.521,22      

04  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.279.505,00        24.649.652,72          629.852,28 -         

05  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.236.190,00           2.233.025,77            3.164,23 -             

06  + Kostenerstattung, Kostenumlagen 139.991.594,00      155.794.381,72        15.802.787,72    

07  + Sonstige ordentliche Erträge 9.084.723,00           11.262.581,15          2.177.858,15      

08  + Aktivierte Eigenleistung 70.500,00                45.082,49                  25.417,51 -           

09  +/-Bestandsveränderungen

10  = Ordentliche Erträge 670.923.762,00      690.023.456,17        19.099.694,17    

11   -  Personalaufwendungen 96.848.533,00 -       98.003.537,08 -         1.155.004,08 -     

12   -  Versorgungsaufwendungen 8.437.539,00 -          8.641.376,11 -           203.837,11 -         

13   -  Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 77.690.126,00 -       93.141.729,59 -         15.451.603,59 -   

14   -  Bilanzielle Abschreibung 11.253.084,00 -       11.153.766,65 -         99.317,35            

15   -  Transferaufwendungen 471.347.873,00 -     455.989.915,92 -       15.357.957,08    

16   -  Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.602.348,00 -       30.286.091,94 -         5.683.743,94 -     

17  = Ordentliche Aufwendungen 690.179.503,00 -     697.216.417,29 -       7.036.914,29 -     

18  = Ordentliches Ergebnis 19.255.741,00 -       7.192.961,12 -           12.062.779,88    

19  +  Finanzerträge 21.226.841,00        21.507.082,81          280.241,81          

20   -  Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.971.100,00 -          1.483.226,38 -           487.873,62          

21  =  Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 19.255.741,00        20.023.856,43          768.115,43          

22  = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -                            12.830.895,31          12.830.895,31    

23  + außerordentliche Erträge -                            -                              -                        

24   - außerordentliche Aufwendungen -                            -                              -                        

25  = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) -                            -                              -                        

26  Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -                            12.830.895,31          12.830.895,31    

Jahresabschlussergebnis 2017 - Entwurf -
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Jahresergebnis darstellen. Im Bereich der Erträge ergaben sich deutliche Verbesserungen bei 

den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (hier insbesondere aufgrund der Erstattung des 

LVR aus den aufgelösten Rückstellungen für Integrationshilfen von rd. 14,9 Mio. €). Bei den 

Aufwendungen sind die größten Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen (-15,4 Mio. €) und bei den Transferaufwendungen (+ 15,4 Mio. €) zu 

verzeichnen. Die Verschlechterung bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert 

insbesondere aus der noch nicht endgültig abgerechneten Ausgleichsleistung an die Stadt 

Aachen, die einer entsprechenden Rückstellung zugeführt wurde. Die Verbesserungen bei 

den Transferaufwendungen gehen insbesondere auf die nachträgliche Senkung der 

Landschafsumlage 2017 einerseits und auf die günstigere Entwicklung der 

Sozialtransferaufwendungen andererseits zurück. 

Die Ausgleichsrücklage von ursprünglich rd. 57,4 Mio. €, die als Pufferfunktion für negative 

Jahresergebnisse dient, war bereits im Jahre 2014 durch den planmäßigen Einsatz zur 

Umlagereduzierung vollständig aufgebraucht. Mit dem positiven Jahresergebnis 2017 kann 

erstmals wieder eine Ausgleichsrücklage dotiert werden, wobei von den rd. 12,8 Mio. € 

Überschuss aus 2017 rd. 3,4 Mio. € zur Abdeckung des negativen Jahresergebnisses 2016 – 

unter Vermeidung der Erhebung einer Sonderumlage von den ra. Kommunen – dienen, rd. 

4,4 Mio. € zur Senkung des Umlagebedarfs im Haushalt 2018 eingesetzt wurden 

(Veranschlagung eines entsprechenden Fehlbedarfs im HH 2018) und von den verbleibenden 

rd. 5,1 Mio. € in der Ausgleichsrücklage ein Anteil von rd. 1,9 Mio. € aufgrund der 

entsprechenden Unterschreitung im Rahmen des Personalbewirtschaftungskonzepts 2017 

als Teilbetrag der Ausgleichsrücklage für Personalaufwendungen ausgewiesen werden soll.  

Zu den weiteren Erläuterungen zum Jahresabschluss 2017 wird auf die Vorlage des Entwurfs 

im Städteregionstag am 12.04.2018 verwiesen (SV-Nr. 2018/0128).  

 

1.3 Haushaltsbewirtschaftung 2018 

Bei der Bewirtschaftung des Haushaltes 2018 zeichnet sich nach dem Stand des 

1. Budgetberichtes zum 31.03.2018 im Saldo eine Verbesserung von rund 0,8 Mio. € 

gegenüber dem veranschlagten Fehlbedarf von rd. 4,4 Mio. € ab (SV-Nr. 2018/0261), das 

sich aber durchaus auch noch verändern könnte und daher eher als eine Prognose 

angesehen werden muss. Der 2. Budgetbericht 2018 (Abgabetermin: 15.07.2018) liegt vor, 

die Prognosen konnten aber noch nicht überprüft und verifiziert werden. Es zeichnen sich 

sowohl positive als auch negative Entwicklungen ab, so dass die Tendenz des 

1. Budgetberichts (insgesamt Einhaltung der Haushaltsvorgabe bzw. leichte Verbesserung) 

bestätigt werden könnte. Die nachstehende Tabelle stellt die in der Prognose zum 

31.03.2018 berücksichtigten wesentlichen (>500.000 €) Veränderungen zum 

Haushaltsansatz dar: 
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Verbesserung Verschlechterung 

Sachverhalt Mio. € Sachverhalt Mio. € 

Sozialleistungen 0,9 Personalaufwendungen (o. KiTa/JC) 0,6 

Saldo aus diversen „kleineren“ 

Verb./Verschl. 0,5   

Summe 1,4 Summe 0,6 

Saldo +0,8 

 

 

2. Der Ergebnisplan 2019 

 

2.1 Planungsgrundlagen 

Für den Entwurf des Ergebnisplans 2018 werden nachstehend die wichtigsten Grundlagen 

aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) für die Berechnung der Allgemeinen 

Deckungsmittel dargestellt. Bezug wird auf die Simulationsrechnung vom 20.07.2018 

genommen.  

Neben den Grundlagen des GFG wird zur Erläuterung des Ergebnisplans auch näher auf die 

Schwerpunkte der Sozialleistungen sowie der Personal- und Versorgungsaufwendungen 

eingegangen. Schließlich werden die Daten für die Berechnung der allgemeinen 

Regionsumlage, der differenzierten Regionsumlage für die Stadt Aachen (erstmalig), für die 

Aufgaben der Jugendhilfe sowie die ÖPNV-Umlage dargestellt.  

 

2.1.1 Steuerkraftmesszahlen 

Die Steuerkraft in der StädteRegion Aachen ist entsprechend der vorläufigen Berechnungen 

von 2018 auf 2019 um rund 7,23 Prozent und damit überdurchschnittlich im Vergleich zum 

Land NRW und zum Regierungsbezirk Köln gestiegen. Die nachstehende Grafik stellt die 

finanziellen Steigerungen für die StädteRegion Aachen dar: 

 
StädteRegion Aachen davon Stadt Aachen ehem. Kreis Aachen

49.522.377   

19.338.981   

30.183.396   

Steuerkraftmesszahlen 2019

Steigerung in €
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Tabellarisch stellen sich die Steuerkraftmesszahlen wie folgt dar: 

 

Ein Vergleich der Entwicklung bezogen auf die einzelnen Kommunen in der StädteRegion 

Aachen stellt dar, dass in allen zehn Kommunen eine positive Entwicklung der Steuerkraft, 

allerdings in unterschiedlicher Ausprägung, festzustellen ist; die nachstehende Grafik macht 

dies deutlich: 

 

 

2.1.2 Schlüsselzuweisungen 

Die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW an die regionsangehörigen Kommunen in der 

StädteRegion Aachen sinken im Vergleich zum Vorjahr um rund 14,75 Mio. € und umfassen 

ein Volumen von rund 256,6 Mio. €. Damit liegen sie knapp 5,8 % unter dem Niveau des 

Vorjahres. 

 

FA 2018 in € FA 2019 in € Steigerung in €
Steigerung 

in %

Land NRW 22.565.756.620      23.832.525.543       1.266.768.923        5,32

Reg.Bez. Köln 5.804.026.816        6.147.538.258         343.511.443            5,59

StädteRegion Aachen 635.296.253            684.818.630            49.522.377              7,23

davon Stadt Aachen 327.224.692            346.563.673            19.338.981              5,58

ehem. Kreis Aachen 308.071.561            338.254.957            30.183.396              8,92

Steuerkraftmesszahlen (Arbeitskreisrechnung 2019)

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

Alsdorf; 11,57
Baesweiler; 12,86

Eschweiler; 9,81
Herzogenrath; 4,04

Monschau; 11,20
Roetgen; 5,95

Simmerath; 2,19
Stolberg; 9,21

Würselen; 10,35
Aachen; 5,58

prozentuale Veränderung

Steuerkraftmesszahlen 2018/2019 ra. Kommunen
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Die Schlüsselzuweisungen an die ra. Kommunen sinken insgesamt, dies ist u.a. ein Effekt 

aus der insgesamt überdurchschnittlich gestiegenen Steuerkraft. 

Die Schlüsselzuweisungen an die StädteRegion steigen von rd. 37,79 Mio. € in 2018 um rd. 

2,92 Mio. € oder um rd. 7,7 % auf rd. 40,71 Mio. € in 2019. 

  

2.1.3 Umlagegrundlagen  

Aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft und der gesunkenen Schlüsselzuweisungen 

der ra. Kommunen steigen nach dem System des GFG insgesamt die Umlagegrundlagen für 

die StädteRegion Aachen um rund 34,8 Mio. € auf rund 941,4 Mio. € (+ 3,69 %) an.  

 

 

 

 

ra. Kommunen der StädteRegion Aachen

271.364.225,00 256.612.522,00 

(14.751.703,00)

Schlüsselzuweisungen ra. Kommunen 
(Arbeitskreisrechnung 2019)

FA 2018 in € FA 2019 in € Rückgang in €

4,51
5,70

3,69 3,82 3,57

Umlagegrundlagen (Arbeitskreisrechnung 2019)
prozentuale Steigerung 2018/2019

Land NRW Reg.Bez. Köln StädteRegion Aachen davon Stadt Aachen ehem. Kreis Aachen
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2.1.4 Orientierungsdaten 

Nach Auskunft des Landkreistags NRW befindet sich der Entwurf eines 

Orientierungsdatenerlasses für die mittelfristige Ergebnisplanung 2019 bis 2022 derzeit in 

der interministeriellen Abstimmung. Dieser wird voraussichtlich erst am 03.08.2018 zur 

Verfügung gestellt. 

Nach einer vorläufigen und noch nicht offiziellen mündlichen Auskunft des Landkreistags 

kann mit folgenden Werten gerechnet werden: 

 

Für die Steigerung der Umlagegrundlagen konnten seitens des LKT noch keine vorläufigen 

Werte genannt werden, hier wurden für die Jahre 2020 und 2021 die Werte des diesjährigen 

Orientierungsdatenerlasses angesetzt und für 2022 wie für die Schlüsselzuweisungen +4,0%. 

Auffallend ist, dass die Steigerung der Personalaufwendungen für 2019 erstmals mit einem 

den realen Lohn- und Bezügeerhöhungen angenäherten Wert von +3,0% vorgegeben werden 

sollen, für die Folgejahren bleibt es wie bisher voraussichtlich bei dem Wert von +1,0%. 

 

2.1.5 Landschaftsumlage 

Die verbesserten Umlagegrundlagen schlagen in vollem Umfang auch auf die Umlage des 

Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) durch und führen bei einem nach dem bereits 

eingeleiteten Benehmensverfahren des LVR für 2019 vorgesehenen Hebesatz von 

unverändert 14,70 % zu einer deutlich höheren Zahllast für die StädteRegion Aachen, die 

Steigerung gegenüber dem Ansatz 2018 beträgt rd. 5,5 Mio. € oder rd. 3,97 %.  

Bemessungsgrundlage für die Festsetzung der Landschaftsumlage sind die 

Umlagegrundlagen zuzüglich der Schlüsselzuweisungen sowie die Einheitslastenabrechnung 

aus der Referenzperiode für die StädteRegion Aachen.  

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Landschaftsumlage ab dem Jahr 2007 dar: 

 

2019 2020 2021 2022

Personalaufwendungen 3,00 1,00 1,00 1,00

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 1,00 1,00 1,00 1,00

Sozialtransferaufwendungen 2,00 2,00 2,00 2,00

Schlüsselzuweisungen 2,10 5,60 7,70 4,00

Umlagegrundlagen Kreisumlagen 2,87 4,46 4,45 4,00

Umlagegrundlagen LVR-Umlage 2,81 4,64 4,77 4,00

vorläufige Orientierungsdaten 2019-2022
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Über den Zeitverlauf lässt sich deutlich die Steigerung erkennen. Nach einer Stagnation bzw. 

sogar einem Rückgang in 2016 bis 2018 ist 2019 wieder eine deutliche Anhebung zu 

erwarten. In der Höhe der Umlageverpflichtungen ist die StädteRegion Aachen 

fremdbestimmt und Konsolidierungspotenzial lässt sich hier nicht heben. 

 

2.1.6 Einheitslastenabrechnungsgesetz 

Für die Einheitslastenabrechnung, die im Jahr 2021 mit der letztmaligen Erhebung für 2019 

enden müsste, liegen noch keine genaueren Erkenntnisse oder Berechnungen vor, für 2019 

wurde der Ansatz 2018 um 1% gesteigert. 

 

2.1.7 Finanzierungsregelung Stadt Aachen 

Wesentlicher Grundpfeiler bei der Bildung der StädteRegion und der Übertragung der 

Aufgaben von der Stadt Aachen war die Sicherstellung der Finanzneutralität. Im 

Doppelhaushalt 2015/2016 war dazu ein Ausgleichsbetrag von der Stadt Aachen an die 

StädteRegion in Höhe von 4 Mio. € eingeplant. Dieser beruhte auf den zu diesem Zeitpunkt 

vorliegenden Erfahrungswerten der Vorjahre. In 2015 und 2016 hat sich aber herausgestellt, 

dass auf Basis der Finanzierungsregelungen im Gegenteil ein erheblicher Betrag in einer 

Größenordnung von 11 bis 12 Mio. € von der StädteRegion an die Stadt Aachen zu leisten 

war. 

Für 2017 konnte dieser Ausgleichsbetrag erstmals detailliert ermittelt und mit 23 Mio. € 

veranschlagt werden. Für 2018 ist ein Ausgleichsbetrag von rd. 17,5 Mio. € ermittelt worden. 

Basis für die Zuordnung der Aufwendungen und Erträge und der Ermittlung des durch die 

Bildung der StädteRegion ausgelösten Finanzbedarfs der Stadt Aachen ist die im Jahre 2015 

von allen Beteiligten (Bürgermeisterkonferenz, Stadtrat der Stadt Aachen, Städteregionstag) 

beschlossene ergänzende Vereinbarung, die detaillierte Finanzierungsregelungen für alle 

übertragenen Aufgabenbereiche festlegt, vgl. nachfolgend Ziff. 2.3. 

90.000.000

120.000.000

150.000.000

Ist

2010

Ist

2011

Ist

2012

Ist

2013

Ist

2014

Ist

2015

Ist

2016

Ist

2017

Ist

2018

Plan

2019

LSV-Umlage in €

LSV-Umlage in €
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2.1.8 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 

Die Personalaufwendungen stellen sich für die Haushaltsplanung 2019 wie folgt dar: 

 

Lässt man die Personal- und Versorgungsaufwendungen der gemeinsamen Einrichtung (Job-

Center) und der Kindertageseinrichtungen (wie vom SRT als Grundsatz beschlossen) sowie die 

Geschäftsführung Energeticon außer Betracht, ergibt sich damit eine Erhöhung der 

Aufwendungen um 3 % entsprechend der Vorabinformation zu den Orientierungsdaten 2019.  

Der im Haushalt veranschlagte Personal- und Versorgungsaufwand für das Jahr 2018 ohne 

Berücksichtigung der gemeinsamen Einrichtungen (JC und KiTa) belief sich auf 69.755.027 €. 

Im Rahmen des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 hat der Städteregionstag/-

ausschuss im Einzelnen über die erforderlichen Mehrbedarfe beschlossen. Die Mehrbedarfe 

waren in manchen Fällen für 2018 nur anteilig zu berücksichtigen oder auch befristet und 

wurden daher zunächst für 2018 entsprechend fortgeschrieben bzw. in Abzug gebracht mit 

einem resultierenden Betrag von 70.375.540 €. In den Ansätzen sind die vorhersehbaren 

Tarif- und Besoldungssteigerungen enthalten. 

 

2.1.9 Zuschussbedarf im Bereich der Sozialleistungen 

Im Budget „Sozialleistungen“ ist für das Haushaltsjahr 2019 im Saldo mit einem 

Zuschussbedarf von rund 155,5 Mio. € und damit einer Belastung der Regionsumlage 

(anteilig Stadt Aachen über differenzierte Umlage bzw. Altkreis Aachen über Allgemeine 

Regionsumlage) um diesen Betrag zu rechnen. Im Verhältnis zum Haushaltsansatz 2018 

ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von rund 2,2 Mio. €. Auf die nachstehende Tabelle 

wird verwiesen: 

 

Bezeichnung Ansatz 2018 Budgetbericht 

zum 31.03.2018

PBK*-Ansatz 2018

incl. Mehrbedarfe

für 2017/2018

Ansatz 2019 Veränderung zum 

PBK*-Ansatz 2018

in %

Personal-/Versorgungsaufwand 

gesamt brutto 101.354.106 102.528.762 101.974.619 108.265.631 6.291.012 +6,17

davon Job-Center 18.419.552 18.802.811 18.419.552 21.035.637 2.616.085 +14,20

davon Kindertageseinrichtungen 13.179.527 13.407.417 13.179.527 14.636.365 1.456.838 +11,05

davon GF Energeticon 0 0 0 106.801 106.801

Personal-/Versorgungsaufwand 

gesamt netto 69.755.027 70.318.534 70.375.540 72.486.828 2.111.288 +3,00

Sonstige Personalaufwendungen 

(Beschäftigungsentgelte pp.) 1.280.408 1.251.368 1.280.408 1.038.311 -242.097 

Personalaufwendungen

Rückstellungen 8.875.734 8.950.934 9.518.963 9.518.963 0

Versorgungsaufwendungen

Rückstellungen 1.219.050 1.219.050 1.280.003 1.280.003 0

Gesamtsumme Personal- und

Versorgungsaufwendungen 112.729.298 113.950.114 114.053.993 120.102.908 6.048.915

nachrichtlich: Erträge aus der 

Auflösung von 

Personalrückstellungen 2.519.294 2.519.294 2.645.259 2.645.259 0

nachrichtlich: Abtretung von 

Forderungen im Zusammenhang 

mit Pensionsrückstellungen 

(Sachkosten) 812.700 812.700 853.335 853.335 0

* einschl. der vom SRA/SRT beschlossenen Mehrbedarfe laut Personalbewirtschaftungskonzept (PBK)

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018 / 2019
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Grafisch stellt sich die Veränderung zum Ansatz 2018 wie folgt dar: 

 

Im Verhältnis zum Ansatz 2018 ist eine deutliche Steigerung des Zuschussbedarfs nach dem 

SGB XII und APG NRW, dagegen eine Verringerung des Zuschussbedarfs nach dem SGB II 

erkennbar, wobei die Steigerungen nach individuellen Erkenntnissen (aufbauend z.B. auf 

Entwicklungen aus dem Budgetbericht zum 31.03.2018) oder von 2 % (für die Jahre 2020 bis 

2022) entsprechend der Orientierungsdaten berücksichtigt wurden. Ein nicht zu 

unterschätzendes Risiko in der Haushaltsplanung für 2019 liegt darin, dass nur schwer 

einzuschätzen ist, inwiefern sich bestimmte Parameter anders entwickeln, als das derzeit 

vorhergesehen werden kann (z.B. Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften pp.).  

Nach § 46 Absatz 5 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für 

Unterkunft und Heizung mit insgesamt 27,6 %. Dabei entfallen 26,4 % auf die Leistungen für 

Unterkunft und Heizung und 1,2 % auf die gemeinsamen Einrichtungen der Verwaltung 

(Jobcenter). Hinzu kommt die auch in 2019 eingeplante Übernahme der KdU für anerkannte 

Asylbewerber, die für 2019 mit einer zu erwartenden Zahlung i.H.v. 7,3 Mio. € berücksichtigt 

wurde. Diese gesetzlich bisher auf 2018 befristeten Mittel wurden in der Erwartung, dass 

auch nach 2018 entsprechende Zuweisungen zur Verfügung gestellt werden, für 2019 ff. 

Beschreibung

Ansatz 

Zuschussbedarf 

2018

in Mio. €

Ansatz 

Zuschussbedarf 

2019

in Mio. €

Veränderung

in Mio. €

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW 66.393.317,00 -      69.594.550,00 -   3.201.233,00 -     

Leistungen nach dem SGB II 86.930.500,00 -      85.924.000,00 -   1.006.500,00      

Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe) 4.559,00 -               10.444,00 -          5.885,00 -            

Sozialleistungen gesamt 153.328.376,00 -    155.528.994,00 - 2.200.618,00 -     

davon

Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung 

nach § 22 SGB II + Übernahme der KdU für Asylbewerber (ab 

2017) 43.200.000,00       43.200.000,00    -                       

Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung 49.942.000,00       50.842.000,00    900.000,00         

Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für 

behinderte Menschen 10.941.500,00       13.872.000,00    2.930.500,00      

Veränderungen der Sozialle istungen

Vergleich 2018 / 2019

-76%

24%

0%

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Leistungen nach dem SGB II

Besondere soziale Leistungen (Bildung und

Teilhabe)

Anteil an den Veränderungen der Sozialleistungen Ansatz 2018/2019
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weiter eingeplant, so dass auf dieses Risiko in der Veranschlagung besonders hingewiesen 

wird. 

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung liegt bei 100 % der 

Nettoaufwendungen des Vorvorjahres.  

Für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 

erhöht sich die bei der StädteRegion eingeplante Entlastung von rd. 10,9 Mio. € in 2018 auf 

rd. 13,9 Mio. € in 2019 aufgrund der erstmaligen vollen Wirkung der „5 Mrd.-Entlastung“. 

Auch in dieser Veranschlagung für 2019 liegt ein besonderes Risiko, da mit hoher 

Wahrscheinlichkeit der sog. „Überlaufmechanismus“ einsetzt, falls nicht die aktuelle 

Bundesratsinitiative erfolgreich ist, die grundgesetzliche Grenze für die 

Bundesauftragsverwaltung von bisher 49% auf 75% heraufzusetzen. Der 

Überlaufmechanismus würde dazu führen, dass Erstattungsbeträge in Millionenhöhe nicht 

bei der StädteRegion ankommen, sondern über Umsatzsteueranteile direkt den ra. 

Kommunen zugewiesen würden. 

Die eingeplanten Entlastungswirkungen sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 insgesamt

€ € € € € € € €

Entlastung Eingliederungshilfe

(Übergangs-Mrd.; 

500 Mio. € = 3,7% über die KdU-

Bundesbeteiligung in 2016 und

1 Mrd. € = 7,4% in 2017; Rest

über komm. Umsatzsteuer-

anteile) 4.958.000 10.219.400 0 0 0 0 0 15.177.400

Entlastung Eingliederungshilfe

(5 Mrd. Entlastung des Bundes;

davon 1,6 Mrd. € über Bundes-

beteiligung an den Kosten der

Unterkunft ab 2019; 1,24 Mrd. €

in 2018) 0 0 10.941.500 13.872.000 14.149.440 14.432.429 14.721.078 53.395.369

Übernahme der KdU für aner-

kannte Asylbewerber

2016: 400 Mio. € bundesweit,

2017: 900 Mio. € bundesweit,

2018: 900 Mio. € bundesweit,

2019: 400 Mio. € bundesweit zur Abrechnung 2018

(derzeit befristet bis 2018) 2.827.548 6.300.000 6.700.000 7.300.000 7.446.000 7.594.920 7.746.818 38.168.468

insgesamt 7.785.548 16.519.400 17.641.500 21.172.000 21.595.440 22.027.349 22.467.897 106.741.237

Entlastungswirkungen
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2.2 Berechnung der allgemeinen Regionsumlage 

Auf Basis der zuvor dargestellten Planungsgrundlagen und den entsprechenden Ver-

änderungen in den Budgets ist beabsichtigt, den Hebesatz der allgemeinen Regionsumlage 

von bisher 40,6833 % um 0,6198 % auf 41,3031 % 

anzuheben. Die Zahllast der Altkreiskommunen für die allgemeine Regionsumlage steigt 

insgesamt von bisher rund 186,9 Mio. € um rund +9,8 Mio. € auf rund 196,7 Mio. € an, die 

zur Deckung des HH 2019 erforderlich sind, damit die StädteRegion ihre gesetzlichen 

Aufgaben erfüllen kann. 

Für die Altkreiskommunen ergibt sich folgende Verteilung: 

 

Für die Stadt Aachen war in 2018 eine Umlage von 181.992.385 € und eine Erstattung von 

17.572.039 € veranschlagt, so dass hier die Netto-Umlagebelastung bei 164.420.346 € lag. 

  

2.3 Berechnung der Regionsumlage Mehrbelastung Stadt Aachen 

Mit Schreiben vom 04.05.2018 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) wird festgelegt, dass ab dem 

Haushaltsjahr 2019 die Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage entsprechend 

der Regelung des § 56 Absatz 4 Kreisordnung NRW (KrO) vorgenommen werden kann, 

welche die besonderen Finanzbeziehungen beider Parteien (StädteRegion und Stadt Aachen) 

ausreichend berücksichtigt.  

Die Festsetzung einer differenzierten Regionsumlage für die Abrechnung bedarf –

entsprechend § 56 Absatz 2 KrO – wie auch bei den anderen Umlagen, der Genehmigung der 

Bezirksregierung Köln.  

Auf Basis der vorstehenden Planungsgrundlagen und der vereinbarten Abrechnungsschlüssel 

(Anlage 2) soll der Umlagesatz der differenzierten Städteregionsumlage „Abrechnung Stadt 

Aachen“ auf 36,1787 von Hundert festgesetzt werden. Für die Stadt Aachen ergibt sich 

entsprechend der beigefügten Aufstellung (Anlage 1) eine Zahllast von rund 168,3 Mio. Euro.  

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht dies: 

Umlagegrundlagen (Arbeitskreisrechnung 

für 2019) Stadt Aachen 

465.095.758 Euro 

Umlagefähiger Aufwand 168.265.757 Euro 

Umlagesatz 36,1787 % 

Stadt/ 

Gemeinde Umlagegrundlagen 2018

Regionsumlage 

40,6833 % Umlagegrundlagen 2019

Regionsumlage

 41,3031 % Differenz 2018/2019

Alsdorf 75.530.363,29            30.728.244,00          77.806.931,34          32.136.675,00          1.408.431,00         

Baesweiler 35.437.736,43            14.417.241,00          37.338.674,53          15.422.030,00          1.004.789,00         

Eschweiler 91.922.410,31            37.397.070,00          94.303.169,88          38.950.133,00          1.553.063,00         

Herzogenrath 66.299.439,22            26.972.800,00          68.129.779,78          28.139.711,00          1.166.911,00         

Monschau 13.347.604,87            5.430.246,00            14.888.001,00          6.149.206,00            718.960,00            

Roetgen 10.100.460,76            4.109.201,00            10.739.026,75          4.435.551,00            326.350,00            

Simmerath 17.333.527,87            7.051.851,00            18.226.736,00          7.528.207,00            476.356,00            

Stolberg 93.382.941,48            37.991.262,00          95.997.663,91          39.650.011,00          1.658.749,00         

Würselen 55.966.704,49            22.769.102,00          58.905.410,72          24.329.761,00          1.560.659,00         

Summe 459.321.188,73    186.867.017,00  476.335.393,92  196.741.285,00  9 .874.268,00    

Allgemeine Regionsumlage 2018 / 2019
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2.4 Berechnung der Regionsumlage Mehrbelastung  Jugendhilfe 

Der Hebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage soll von bisher 25,8574 % auf 

24,3367 % gesenkt werden. Die Zahllast erhöht sich dennoch leicht von 19.707.303 € in 

2018 auf 19.759.563 € in 2019 aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen. Die 

nachstehende Grafik stellt die Zahlen im Einzelnen dar: 

 

Für die Erläuterungen zum Jugendamtshaushalt 2019 wird auf die Sitzung der 

Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe am 17.07.2018 sowie die dort ausgetauschten 

Informationen verwiesen. Die Spitzabrechnung für 2017 wurde vereinbarungsgemäß bereits 

vorgenommen, die Spitzabrechnung 2016 (vgl. letztjähriges Benehmenspapier) erfolgt in 

Kürze. Die weitere Entwicklung sieht Umlagebedarfe von 19.952.720 € entsprechend 

23,5254% für 2020, 20.152.858 € entsprechend 22,7490% für 2021 und 20.354.992 € 

entsprechend 22,0935% für 2022 vor.  

 

2.5 Berechnung der Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV  

Für das Jahr 2019 ist entsprechend der mittelfristigen Vorausschau des Zweckverbandes AVV 

(Verbandsversammlung vom 20.12.2017) von einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von 

13,830 Mio. € auszugehen. Hierauf wird die Nahverkehrspauschale in Höhe von 100 T€ 

angerechnet.  

Danach ergeben sich für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) 

die nachfolgend dargestellten Umlagen. 

Bei der Mehrbelastung ÖPNV ergab sich im Jahresergebnis 2017 eine Überfinanzierung. Die 

Spitzabrechnungsbeträge aus 2017 zugunsten der ra. Kommunen in 2019 sind ebenfalls der 

nachstehenden Aufstellung zu entnehmen: 

 

 -  2.000.000,00  4.000.000,00  6.000.000,00  8.000.000,00  10.000.000,00

Baesweiler

Roetgen

Baesweiler Monschau Roetgen Simmerath

Plan 2019 9.087.001,21 3.623.248,14 2.613.524,72 4.435.786,06

Plan 2018 9.163.277,26 3.451.343,58 2.611.716,54 4.481.999,64

Ist 2017 8.937.307,46 3.666.018,59 2.624.782,84 4.479.202,74

Ist 2016 8.172.657,19 3.204.562,21 2.392.687,40 3.957.717,58

Ist 2015 7.751.449,23 3.011.220,72 2.205.477,19 3.855.453,09

Jugendamtsumlage im Zeitvergleich



 

15 

 

Es ist zu beachten, dass für die vorstehende Berechnung noch keine aktualisierten 

Verteilungsschlüssel zugrunde gelegt wurden, es wurden hier die Verteilungsschlüssel aus 

der Haushaltsplanung 2018 angewendet. Der Umlagebedarf für 2020 liegt bei 13.075.000 €, 

für 2021 bei 12.646.000 € und für 2022 bei 11.705.000 €. 

 

3. Ausblick auf die Folgejahre (mittelfristige Planung 2020 bis 2022) 

Für die Jahre 2020 bis 2022 ergibt sich nach der als Anlage 3 beigefügten Übersicht eine 

verhalten optimistische Einschätzung hinsichtlich der weiteren Entwicklung des 

Umlagesatzes. Berücksichtigt sind in der Planung einerseits deutlich steigende 

Umlagegrundlagen und andererseits entsprechend der vorläufigen Orientierungsdaten 2018 

maßvolle Anhebungen bei den Personalaufwendungen (+ 1 %) und bei den Sozialhilfe-

aufwendungen (+ 2 %). Wenn sich diese Annahmen bewahrheiten und keine anderweitigen 

Belastungen hinzukommen, die jetzt noch nicht absehbar sind, wären die dargestellten 

Rückgänge des Umlagesatzes in 2020 auf rd. 41,0% und in 2021 auf rd. 39,7 % sowie in 

2022 eine weitere Senkung auf dann rd. 38,7 % realisierbar. 

Als Anlage 3 beigefügt ist die zusammenfassende Übersicht über die Haushalts- und 

Finanzplanung der Jahre 2017 bis 2022. 

 

4. Weitere Zeitplanung 

Für das weitere Verfahren sind folgende Termine vorgesehen:  

Feststellung des Haushaltsentwurfs   17.09.2018 

Bekanntmachung im Amtl. Mitteilungsblatt  05.10.2018 

Auslegung des Haushaltsentwurfs   12.10.-12.12.2018 

Einbringung des Haushaltsentwurfs in den 

Städteregionstag     11.10.2018 

 

Beratung im Städteregionsausschuss  29.11.2018 

Beschlussfassung im Städteregionstag  13.12.2018 

Stadt/ Gemeinde

Umlagegrundlagen 

2018 Satz

ÖPNV-Umlage

2018

Umlagegrundlagen 

2019 Satz

ÖPNV-Umlage

2019

Differenz

2018/2019

Abrechnungsbetrag 

für 2017

Alsdorf 75.530.363,29  2,4827% 1.875.192,33 77.806.931,34 2,3661% 1.841.026,59 -34.165,73 -14.918,37 

Baesweiler 35.437.736,43  2,0640% 731.434,88 37.338.674,53 1,9232% 718.090,62 -13.344,26 -5.833,58 

Eschweiler 91.922.410,31  2,8092% 2.582.284,35 94.303.169,88 2,6884% 2.535.217,91 -47.066,44 -20.465,50 

Herzogenrath 66.299.439,22  3,5719% 2.368.149,67 68.129.779,78 3,4126% 2.324.968,31 -43.181,36 -19.016,09 

Monschau 13.347.604,87  4,9533% 661.146,91 14.888.001,00 4,3599% 649.095,54 -12.051,38 -5.110,48 

Roetgen 10.100.460,76  4,6900% 473.711,61 10.739.026,75 4,3310% 465.109,77 -8.601,84 -3.758,92 

Simmerath 17.333.527,87  4,2824% 742.291,00 18.226.736,00 3,9983% 728.768,65 -13.522,34 -5.597,16 

Stolberg 93.382.941,48  3,3661% 3.143.363,19 95.997.663,91 3,2147% 3.086.082,34 -57.280,85 -24.882,65 

Würselen 55.966.704,49  2,5145% 1.407.282,78 58.905.410,72 2,3455% 1.381.640,27 -25.642,52 -11.100,78 

insgesamt 459.321.188,73 13.984.856,73 476.335.393,92 13.730.000,00 -254.856,73 -110.683,53

Mehrbelastung ÖPNV 2018 / 2019
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5. Schlussbemerkung 

Nachdem im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 die Sonderausschüttung des LVR aus 2017 

in Form der Veranschlagung eines Fehlbedarfs von rd. 4,4 Mio. € und somit einer 

entsprechenden Umlagesenkung berücksichtigt wurde, ist der Haushalt 2019 ausgeglichen 

geplant, woraus sich bereits alleine ein entsprechender Mehrbedarf an Umlage ergibt. 

Durch den vollständigen Einsatz der Ausgleichsrücklage von insgesamt 57,4 Mio. € in den 

Jahren 2010 bis 2014 ist kein weiterer Gestaltungsspielraum vorhanden, die 

Umlageerhebung bei abweichenden Entwicklungen möglichst konstant zu halten. Das 

positive Ergebnis in 2017 dient zunächst der Abdeckung des Fehlbetrags 2016 von rd. 3,4 

Mio. € – unter Verzicht auf die Erhebung einer Sonderumlage – sowie zur Abdeckung des 

geplanten Fehlbedarfs im Haushalt 2018 von rd. 4,4 Mio. €. Damit ist die 

Sonderausschüttung des LVR aus 2017 vollständig an die ra. Kommunen weitergegeben. Mit 

dem verbleibenden Betrag aus dem Überschuss 2017 von rd. 5,1 Mio. € kann die 

Ausgleichsrücklage wieder ein Stück weit dotiert werden, davon werden rd. 1,9 Mio. € als 

Rücklage für Personal ausgewiesen. Damit ergibt sich die Möglichkeit, negative 

Entwicklungen im Jahresergebnis auffangen zu können. Ein erneuter planmäßiger Verzehr 

der Allgemeinen Rücklage würde zu einer Überdehnung des Rücksichtnahmegebotes führen.  

Insgesamt befinden sich nicht nur die Städte und Gemeinden weiterhin in einer 

haushaltswirtschaftlich angespannten Lage, sondern auch die Umlageverbände. Gerade 

deshalb wird auch in ihrem Sinne der Spargedanke bei der StädteRegion Aachen weiter 

massiv verfolgt. 

Im Benehmenspapier zum Haushalt 2018 wurde die Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass 

erstmals mit dem HH 2019 eine separate Ausgleichsregelung mit der Stadt Aachen entfallen 

und durch eine eigene Umlage der Stadt Aachen ersetzt werden kann. Vorbehaltlich des noch 

ausstehenden abschließenden Gesprächs mit dem Ministerium im September d. J. konnte 

dieses Vorhaben erfolgreich umgesetzt und damit eine deutliche Zunahme an Sicherheit 

hinsichtlich der Finanzierung der übertragenen Aufgabenbereiche und deren 

Spitzabrechnung erreicht werden. 

 

Anlagen 

Differenzierte Umlage „Abrechnung Stadt AC“ (Anlage 1) 

Vereinbarte Abrechnungsschlüssel Stadt AC Stand 06_2015 (Anlage 2) 

Zusammenfassung und mittelfristige Planung (Anlage 3) 

 





Zusammenfassung

OE Produkt Teil- Bezeichnung 2020 2021 2022
produkt Produkt / Teilprodukt Erträge Aufwen- Saldo Erträge Aufwen- Überschuss/ Erträge Aufwen- Überschuss/ Überschuss/ Überschuss/ Überschuss/

dungen dungen Zuschuss- dungen Zuschuss- Zuschuss- Zuschuss- Zuschuss-

bedarf bedarf bedarf bedarf bedarf

€ € € € € € € € € € € €

Dezernat I 22.920.795,42 -27.481.278,72 -4.560.483,30 22.341.366 -33.375.253 -11.033.887 22.507.006 -34.814.337 -12.307.331 -12.207.365 -11.201.857 -10.143.841

Dezernat II 27.832.029,22 -34.174.413,14 -6.342.383,92 28.638.857 -36.182.264 -7.543.407 33.743.171 -42.267.535 -8.524.364 -8.607.356 -8.608.827 -8.342.117

Dezernat III 161.352.534,85 -329.873.092,04 -168.520.557,19 165.066.061 -340.983.654 -175.917.593 169.443.362 -348.168.515 -178.725.153 -182.024.570 -185.410.784 -188.879.610

Dezernat IV 9.150.000,23 -44.331.048,63 -35.181.048,40 8.050.814 -48.786.167 -40.735.353 10.207.122 -52.097.145 -41.890.023 -42.177.769 -41.150.247 -41.804.586

Dezernat V 24.130.864,93 -65.419.722,04 -41.288.857,11 30.828.396 -75.128.205 -44.299.809 30.880.765 -75.545.445 -44.664.680 -44.857.352 -45.135.977 -45.471.869

Dezernat VI 152.652,24 -2.261.730,93 -2.109.078,69 115.950 -2.471.395 -2.355.445 45.250 -2.389.609 -2.344.359 -2.342.367 -2.390.603 -2.389.064

Summe Dezernate I - VI 245.538.876,89 -503.541.285,50 -258.002.408,61 255.041.444 -536.926.938 -281.885.494 266.826.676 -555.282.586 -288.455.910 -292.216.779 -293.898.295 -297.031.087

Allg. Deckungsmittel 465.546.608,19 -194.939.921,29 270.606.686,90 448.790.600 -171.287.375 277.503.225 448.424.544 -159.968.634 288.455.910 292.216.779 293.898.295 297.031.087

abzgl. Verr. mit Allg. R. / -3.050,00 229.667,02 226.617,02

Ausgl. R.

711.082.435,08 -698.251.539,77 12.830.895,31 703.832.044 -708.214.313 -4.382.269 715.251.220 -715.251.220 0 0 0 0

Überschüsse/Defizite nach derzeitigem Stand der Haushaltsplanung 0 0 0 0

Umlagegrundlagen (ab 2019 nur ehem. Kreis AC wg. diff. RU Stadt AC) 906.607.568 476.335.394 496.008.046 517.187.590 535.909.781

2019 2020 2021 2022

Umlage lt. unverändertem Umlagesatz 40,6833% 368.838.081 193.788.957 201.792.441 210.408.979 218.025.784

40,6833% 40,6833% 40,6833% 40,6833%

 - Weniger-/+Mehrbedarf 2.952.533 1.791.806 -4.800.919 -10.443.050

Veränderung Umlage gegenüber 2018 0,6198% 0,3762% -0,9679% -2,0192%

neue Allgemeine Regionsumlage zum Haushaltsausgleich 196.741.490 203.584.247 205.608.060 207.582.734

41,3031% 41,0445% 39,7550% 38,7346%

Veränderung Umlage gegenüber Vorjahr 0,6198% 0,3612% -0,9283% -1,9487%

nachrichtlich: Ausgleichszahlung an Stadt Aachen 0 0 0 0

Haushalts-/Finanzplanung 2019 - 2022
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 2019

Summe insgesamt

Stand: 28.08.2018 Anlage 3
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  ... 
 

b) Laut Eckdatenpapier beträgt alleine die Steigerung beim Jobcenter 2,6 
Mio. € (14,2 %). Gibt es  hierfür einen besonderen Grund? 

 
3. Der Zuschussbedarf zu den Sozialleistungen ist vom RE 2010 (169,7 Mio. €) bis zum 

Ansatz 2019 (155,5 Mio. €) deutlich gesunken. Außerdem war der Ansatz in den 
Vorjahren deutlich zu hoch kalkuliert: 
 
Ansatz 2016: 169,7 Mio. €  Ergebnis:   157,5 Mio. € 
Ansatz 2017: 154,2 Mio. €   Ergebnis:  148,5 Mio. € 
Ansatz 2018: 153,3 Mio. €  lt. I. Budgetbericht: 152,4 Mio. € 
Ansatz 2019: 155,5 Mio. €. 
 
Es ergibt sich die Frage, ob der Ansatz nicht – vielleicht auch aufgrund der 
Erkenntnisse des II. Budgetberichtes - nach unten korrigiert werden kann.  
 

4.  Der Ansatz für die Landschaftsumlage wurde auf der Grundlage der Eckdaten des 
LVR für den Haushalt 2019 gebildet. Der LVR ist dabei – wie auch im Vorjahr – von 
geringeren Umlagegrundlagen ausgegangen als sich nach der Arbeitskreisrechnung 
der kommunalen Spitzenverbände tatsächlich ergeben. Durch die höheren 
Umlagegrundlagen erhält der LVR ca. 78 Mio. € mehr an Landschaftsumlage – 
allerdings erhält der LVR auch ca. 6 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen als 
kalkuliert. Berücksichtigt man diese Tatsachen bei der Berechnung des 
Umlagesatzes, so ergäbe sich bei gleichem Umlagebedarf ein Umlagesatz von 14,32 
% und eine Einsparung bei der Städteregion von ca. 3,75 Mio. €. 
 
Eine Forderung im Rahmen der Benehmensherstellung könnte daher lauten, 
entsprechende Einsparungen umlagesenkend zu verwenden, soweit sich hierzu 
bis zu Beschluss über den StR-HH gesicherte Erkenntnisse diesbezüglich 
ergeben.  

 
5. Der Überschuss aus dem Jahresabschluss 2017 liegt bei 12,8 Mio. €. 

Vereinbarungsgemäß sollen hiervon 3,4 Mio. € zur Deckung des Defizits 2016 der 
allgemeinen Rücklage zugeführt werden.  4,4 Mio. € sollen der Ausgleichsrücklage 
zur Deckung des veranschlagten Defizits 2018 zugeführt werden. Hierbei ist 
allerdings zu hinterfragen, ob dieses veranschlagte Defizit tatsächlich auch 
erwirtschaftet wird. Der Budgetbericht der StR zum 30.06. ist wohl noch nicht 
ausgewertet. Beim I. Budgetbericht ist die StR von einer Verbesserung ggü. den 
Ansätzen von 0,9 Mio. € ausgegangen. 
 
Letztlich wurde ein Anteil von 1,9 Mio. € des noch verbleibenden Überschusses als 
„Rücklage für Personal“ ausgewiesen. Neben Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der 
Bildung dieser Rücklage bestand Einigkeit, dass eine Forderung im Rahmen der 
Benehmensherstellung sein sollte, den danach noch verbleibenden Anteil in 
Höhe von mindestens 3,1 Mio. € umlagesenkend in 2019 zu verwenden und 
ferner eine Auskunft der Städteregion einzuholen, wann die „Rücklage für Personal“ 
der StR verwendet werden soll (2018/2019).  

 
6. Zur erstmaligen Berechnung der diff. Umlage für die Stadt AC:  

 
Den Unterlagen sowie den Jahresabschlüssen der StR kann entnommen werden, 
dass  der prozentuale Anteil der Altkreiskommunen am Gesamt-Umlagebedarf der 
StR stetig steigt.  
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  ... 
 

Im ersten Jahr der StR 2010 lag die Gesamtumlage (Altkreis und Städteregion) bei 
297,6 Mio. €. Hiervon haben die Altkreiskommunen 145,6 Mio. € (48,9 %) und die 
Stadt AC 152 Mio. €  (51,1 %) gezahlt. 
 
Der tatsächlich Umlagebedarf lag 2010 bei 304,1 Mio. € (weil 6,5 Mio. € Defizit im 
JA). Im Jahresabschluss ergab sich ebenfalls noch eine Nachzahlung für die Stadt 
AC in Höhe von 3 Mio. €.  Hiernach ergibt sich ebenfalls ein Anteil von 51 % der Stadt 
AC (155 Mio. €) und ein Anteil der Altkreiskommunen von 49 % (149,1 Mio. €). 
 
Gemäß den Eckdaten 2019 beträgt der Gesamtaufwand für die allgemeine 
Regionsumlage und die diff. Umlage der Stadt AC zusammen 365 Mio. €. Der Anteil 
der Altkreiskommunen liegt mittlerweile bei 196,74 Mio. € (53,9 %), die diff. Umlage 
der Stadt AC bei 168,23 Mio. € (46,1 %).    
 
Die Steigerung auf Seiten der Stadt AC 2010 bis 2019 liegt demnach bei 13,2 Mio. € 
oder 8,5 % in 9 Jahren und dürfte ungefähr der Steigerung entsprechen, die in den  
Aufgaben, die die Stadt AC der Städteregion übertragen hat – einschließlich 
gestiegener LV-Umlage, „normaler“ Personalkostensteigerungen und deutlich 
gesunkenem Zuschussbedarf bei den Sozialaufwendungen - tatsächlich realistisch 
sind.    

 
Die Umlage der Altkreiskommunen aber in dem gleichen Zeitraum um 47,7 Mio. € (32 
%!) gestiegen. Dies trotz deutlich gesunkenem Zuschussbedarf bei den 
Sozialaufwendungen, trotz Personalkostenbegrenzungskonzept und 
Synergieeffekten. 
 
Herr Oberbürgermeister Philipp wies darauf hin, dass ein Großteil der von der Stadt 
AC auf die StR übertragenen Aufgaben die Sozialhilfeaufwendungen betreffe, deren 
Kosten durch die höhere Bundesbeteiligung in den Bereichen SGB II und SGB XII 
eben nicht gestiegen sind. Hierdurch erkläre sich u.a. der relativ moderate Anstieg 
der Umlage der Stadt AC.     
 
Dies lässt umgekehrt den Schluss zu, dass die Kostensteigerungen bei der StR eben 
nicht in den Aufgabenbereichen entstanden sind, die von der Stadt AC auf die StR 
übertragen wurden, sondern vorwiegend in anderen (freiwilligen) Bereichen.  
 
Hinsichtlich der erstmaligen Berechnung einer differenzierten Umlage für die Stadt 
AC waren sich alle Anwesenden einig, dass diese Verfahrensweise  ggü. der 
Bisherigen einen Fortschritt darstellt, da Verwerfungen in dem Umfang der letzten 
Jahre dadurch nicht mehr zu erwarten sind.  
 
Die Anwesenden waren sich aber auch darüber einig, dass diese Gelegenheit 
genutzt werden sollte, das Verfahren transparenter insbesondere für die 
regionsangehörigen Kommunen zu gestalten, um entsprechende Diskussionen in den 
kommenden Jahren zu vermeiden.    
 
Dennoch ergeben sich zusätzlich zu dem in der Präsentation und teilweise von 
Ministerium bzw. der Bezirksregierung schon aufgeworfenen  Problemen und 
Unsicherheiten (Verrechnung von Schlüsselzuweisungen und Schul- und 
Bildungszulage, Berücksichtigung der Investitions-Pauschale für die Altenhilfe in der 
Ausgleichberechnung) noch weitere Fragen/Forderungen:   
 
a)  Gemäß einer Vereinbarung aus 2015 sollen die Abrechnungsschlüssel 

zur Aufteilung der Kosten in den jeweiligen Produkten (Anl. 2 zum 
Eckdatenpapier) ab 2017 angepasst werden. Dies ist wohl bislang nicht 
geschehen, aber in Arbeit.  
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  ... 
 

 
Um zukünftige Diskussionen zukünftig zu vermeiden, wird darum 
gebeten, die neuen Schlüssel transparent und unter Beteiligung der 
Altkreiskommunen zu bilden (Vorstellung und Erläuterung in der 
Kämmererrunde).  

 
b) Viele Diskussionen gab es um die angemessene Berücksichtigung von 

„Overheadkosten/Verwaltungsgemeinkosten bzw. der Kosten der 
Querschnittsämter“ (z.B. Leitungsaufgaben, Zentrale Dienste, Personalamt, 
Personalrat, Amt 20, Stadtkasse, Sitzungsdienst, Städteregionstag und  
Ausschüsse. u.v.m.) bei der Berechnung der diff. Umlage. Die anwesenden 
Kämmerer bitten um eine Stellungnahme, welche dieser Kosten bislang 
in welcher Höhe in die Abrechnung mit der Stadt AC einfließen. Es wird 
weiterhin um Mitteilung gebeten, wie sich der Anteil dieser Kosten seit 
Gründung der StR entwickelt hat.  

 
Sollte sich bei der diesbezüglichen Überprüfung große Abweichungen / 
Ungerechtigkeiten ergeben, wird die Erwartung geäußert, dass man auch 
hierzu künftig zu einer einvernehmlichen Neuregelung unter 
Einbeziehung der Altkreiskommunen kommt.  
 
Herr Philipp wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei der 
Gründung der Städteregion Einigkeit darüber bestand, dass der Stadt AC 
Anteile der vorgenannten (Querschnitts-) Aufgaben nur dann in Rechnung zu 
stellen sind, wenn auf Seiten der Stadt AC entsprechende Einsparungen 
gegeben sind.  
 
Beispielsweise sei der Städteregionstag bei der Gründung der StR ggü. dem 
Kreistag vergrößert worden. Dies habe aber nicht zu Einsparungen auf Seiten 
der Stadt AC geführt und somit würden die Kosten nicht umgelegt. Eine solche 
Verfahrensweise belastet somit ausschließlich die Altkreiskommunen und ist 
nach Auffassung der Kämmerer nicht sachgerecht.  

 
c) Die Zuführung zu personalbezogenen Rückstellungen (Pensions- und 

Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Resturlaub, Überstunden und 
diverse andere Rückstellungen werden im Bereich der StR zentral im 
Produkt 16.02.01 gebucht. Eine Frage geht dahin, wie die jährlichen 
Zuführungen zu den Rückstellungen (2018 rund 9,8 Mio. €), in die 
Berechnung der diff. Umlage der Stadt AC einbezogen werden.  

 
d) Gegenüber der mittelfristigen Planung der StR für 2019 ergeben sich gemäß 

den Eckdaten Verschlechterungen von rund 9,0 Mio. €  
(Personalaufwendungen 5,7 Mio. €, soziale Leistungen 2,36 Mio. € und der 
Umlage der Stadt AC (0,9 Mio. €) und Verbesserungen von 2,45 Mio. € 
(Schlüsselzuweisungen und LV-Umlage). Im Saldo also eine 
Verschlechterung von 6,56 Mio. €. Die Regionsumlage der Altkreiskommunen 
steigt aber ggü. der mittelfristigen Planung um 9,87 Mio. €. Was wird mit dem 
Delta von rund 3,3 Mio. € finanziert? 

 
e) Gemäß dem JA 2017 der StR wurden Forderungen ggü. der Stadt AC für die 

ehemals von der Stadt AC zum Zweckverband Straßenverkehrsamt 
gewechselten Beamten (Pensions- und Beihilfeansprüche) ausgebucht, da 
hierfür keine rechtliche Grundlage bestand. Dies würde zu Lasten der 
regionsangehörigen Kommunen gehen. Um welche Forderungen in welcher 
Höhe handelt es sich?    
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 Es stellt sich außerdem die Frage, ob diese Aufwendungen unabhängig 
von deren rechtlicher Durchsetzbarkeit im Rahmen der Berechnungen 
der diff. Umlage berücksichtigt werden müssen, weil der tatsächliche 
Ausgleich Wille der Gründer war.   

 
f) Es wurde außerdem der Vorschlag gemacht, den Prozess der Abrechnung 

und Festlegung der Parameter für die diff. Umlage von der GPA begleiten zu 
lassen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bereits in 
der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2018 die StR von der 
Bezirksregierung aufgefordert worden ist, die Abrechnungssystematik und die 
Abrechnungsinhalte im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 im Detail durch 
einen Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen. Dies mit dem ausdrücklichen 
Hinweis der Anzeige der Belege gem. § 27 Abs. 3 GemHVO NRW.  

 
 
Aus der Sicht der Kämmerer ist im Rahmen der Beschlussfassung über den 
Haushalt der Städteregion 2019 
 
 der Einsatz der absehbar zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage 

(mindestens 3,1 Mio. € ggfs. zzgl. Haushaltsverbesserungen des lfd. 
Haushaltsjahres und 1,9 Mio. € Rücklage für Personalaufwendungen) 
erforderlich 
 

 die Berücksichtigung absehbarer Veränderungen des laufenden 
Haushaltsjahres und in der Haushaltsplanung, insbesondere die Anpassung 
der Landschaftsverbandsumlage auf der Grundlage der neuen 
Umlagegrundlagen erforderlich. 

 
 Die Kämmerer begrüßen die Einführung einer differenzierten Umlage für die 

Stadt Aachen. Sie sehen darin eine große Chance, die andauernden und die 
die Entwicklung der Städteregion hemmenden Finanzdiskussionen zu 
beenden.  

 
Sie halten es jedoch für zwingend erforderlich, die Altkreiskommunen bei 
der Festlegung der Abrechnungsschlüssel und Ausgleichsparameter für die 
differenzierte Umlage im Detail zu beteiligen. Die Begleitung durch die GPA 
sollte geprüft werden. Darüber hinaus sollen die Regelungen rückwirkend – 
wie vereinbart – auch für die Spitzabrechnung 2017 gelten. 

 
 Die Kämmerer sehen aufgrund der sich abzeichnenden negativen 

Veränderungen der Wirtschaftsentwicklung die Notwendigkeit des Einhalts 
des fortschreitenden Aufgabenzuwachses und der damit ansteigenden 
Personalkosten bei der Städteregion. 

 
 
gez. Kämmerertagung 
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